
Analysen

Rekommunalisierungstendenzen in Hamburg
am Beispiel des Energiemarktes:
Bewertung und Empfehlungen





Rekommunalisierungstendenzen in Hamburg
am Beispiel des Energiemarktes:
Bewertung und Empfehlungen



Handelskammer Hamburg

Geschäftsbereich Innovation und Umwelt

Bearbeitung: Jan-Jonas Boucsein, Ulrich Brehmer, Tobias Knahl

Adolphsplatz 1 | 20457 Hamburg | Postfach 11 14 49 | 20414 Hamburg

Telefon 040 36138-138

Fax 040 36138-401

service@hk24.de

www.hk24.de

Stand: August 2011



Bundesweit ist eine Tendenz zur Rückübertragung von ausgegliederten kommunalen Aufgaben an

die öffentliche Hand zu beobachten. Insbesondere in der aktuellen energiepolitischen Debatte

spielen solche Rekommunalisierungsüberlegungen eine bedeutende Rolle, vor allem in Bezug auf

die Verfügungsgewalt über die Energieverteilnetze. Auch in Hamburg sind Schritte in diese Rich-

tung erfolgt: 2009 hat der Hamburger Senat das städtische Energieversorgungsunternehmen

Hamburg Energie gegründet mit der Absicht, über dessen politische Steuerung klima-, energie-

und preispolitische Ziele erreichen zu können. Die Prüfung einer möglichen Übernahme der

Energienetze durch Hamburg Energie bzw. die Freie und Hansestadt Hamburg war dabei eine

Aufgabenstellung für das neue Unternehmen. Der seit März 2011 regierende SPD-Senat plant laut

seinem Arbeitsprogramm vom 10. Mai 2011, nach Auslaufen der derzeit gültigen Verträge mindes-

tens 25,1 Prozent an den Verteilnetzen zu erwerben. Aufbauend auf die vom Plenum unserer

Handelskammer Hamburg am 7. Mai 2009 verabschiedete Position (siehe Anlage) bewerten wir mit

dem vorgelegten Analysepapier die bisherige Tätigkeit von Hamburg Energie, beleuchten dabei

insbesondere die wettbewerbsrechtliche Dimension und geben folgende Empfehlungen an die

Politik für die Zukunft von Hamburg Energie und der Energienetze:

• Die Gründung von Hamburg Energie führte nicht zu mehr Wettbewerb auf dem privaten Ener-

giemarkt, sondern im Gegenteil zu einer Beschränkung des Wettbewerbs vor allem durch unter-

bliebene Ausschreibungen. Sollte Hamburg Energie auf Dauer mit privaten Unternehmen um

Kunden konkurrieren, muss auch dauerhaft ein wettbewerbskonformes Verhalten sichergestellt

werden. Sonst wäre ein Rückzug vom privaten Markt angezeigt.

• Zur Erhöhung der Transparenz und Sicherstellung wettbewerbskonformen Verhaltens sollte

Hamburg Energie aus der Struktur von Hamburg Wasser herausgelöst und direkt an die stadtei-

gene Vermögens-Holding angebunden werden.

• Sinnvolle Betätigungsfelder für Hamburg Energie finden sich in der Förderung innovativer Ener-

gieprojekte, der Beratung privater Verbraucher und der Koordinierung bereits existierender Kom-

petenzen öffentlicher Unternehmen im Energiebereich.

• Die Freie und Hansestadt Hamburg sollte sich nicht an den Strom- und Gas-Verteilnetzen vor Ort

beteiligen, da die Risiken den Nutzen bei Weitem übersteigen. Denn entscheidend ist nicht, wem

die Netze gehören, sondern die Sicherstellung des diskriminierungsfreien Zugangs zu ihnen.

Die Hamburger Wirtschaft appelliert an den neuen Senat, in seiner Verantwortung für den Stand-

ort und die Bürger die aufgeführten Empfehlungen in seine künftige (Energie-)Politik einfließen zu

lassen. 

HANDELSKAMMER HAMBURG

Fritz Horst Melsheimer Prof. Dr. Hans-Jörg Schmidt-Trenz

Präses Hauptgeschäftsführer 
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Nach der weitgehenden Privatisierung vieler

ehemals öffentlicher Unternehmen in den

1990er- und frühen 2000er-Jahren geht der

Trend in den vergangenen Jahren eher wieder

in die Gegenrichtung. Rekommunalisierung

ist angesagt – die Rückführung von Aufgaben

und Eigentum privater Unternehmen in die

öffentliche Hand. Die Privatisierung des Ener-

giemarktes in Deutschland begann parallel mit

den Überlegungen der Europäischen Kommis-

sion zur Liberalisierung, d. h. der Trennung

von Netz und Betrieb in der Energiewirt-

schaft, in den 1990er Jahren (1996: Erste EU-

Richtlinie zur Elektrizitätsmarktliberalisierung).

Während die Liberalisierungs-Diskussion über-

wiegend mit ordnungspolitischen Argumen-

ten geführt wurde, spielte bei der Privatisie-

rungsdebatte die Situation der öffentlichen

Haushalte eine wesentliche Rolle – so auch in

Hamburg (s. u. Kapitel 2). 

Mit dem Schlagwort „Renaissance der Stadt-

werke“ findet die Rekommunaliserung insbe-

sondere auf dem Energiemarkt in Deutschland

statt. Laut einer Erhebung des Verbandes kom-

munaler Unternehmen (VKU) wurden von

2007 bis 2010 insgesamt 39 neue kommunale

Energieversorgungsunternehmen gegründet.

In einigen weiteren Städten wurden außerdem

die existierenden Stadtwerke revitalisiert und

mit neuen Aufgaben betraut.

Diese Entwicklung wird u. a. auch durch die

unterschiedliche Bewertung der Auswirkun-

gen der Liberalisierung des Energiemarktes

beeinflusst. Auf der einen Seite ist eine deut-

liche Zunahme bei der Anzahl der Marktteil-

nehmer auf den Energiemärkten zu verzeich-

nen: In Ballungsräumen wie Hamburg oder

Berlin können Privat- und Gewerbekunden

aus über 200 Tarifangeboten ihren Gas- oder

Stromlieferanten auswählen. Erleichterungen

beim Lieferantenwechsel, die durch die Regu-

lierungsbehörde „Bundesnetzagentur“ sicher-

gestellt werden, haben in den vergangenen

Jahren zu einer deutlichen Dynamisierung des

1. Hintergrund – der Trend Rekommunalisierung
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Wettbewerbs um den Endkunden geführt, was

stetig steigende Wechselquoten belegen. Die

Entflechtung des Netzbetriebs vom Absatz-

markt hat dabei wichtige Impulse für einen

diskriminierungsfreien Wettbewerb im Strom-

und Gasmarkt gesetzt. 

Auf der anderen Seite kommt die Monopol-

kommission als Beratungsgremium der Bun-

desregierung in ihrem Sondergutachten zur

Wettbewerbssituation auf den Energiemärkten

2009 zu dem Schluss, dass vor allem wegen

der hohen Marktkonzentration auf der Erzeu-

gerebene kein funktionierender Wettbewerb

auf den deutschen Energiemärkten herrsche.

Die Monopolkommission empfiehlt daher für

die künftige Energiepolitik die weitere Öff-

nung der Märkte und den Abbau von Markt-

eintrittsbarrieren. Auf dem europäischen

Strombinnenmarkt soll vor allem der Ausbau

der Grenzkuppelstellen zur Beseitigung von

Kapazitätsengpässen führen. 

Ein wichtiger Indikator zur Beurteilung der

Privatisierungs-Effekte auf dem Energiemarkt

ist der Marktpreis, der sich für den Endkunden

aus drei Komponenten zusammensetzt: Ener-

gielieferung, Netznutzung und staatliche

Steuern, Abgaben und Umlagen. Betrug der

Anteil staatlich beeinflusster Preiskomponen-

ten in der Summe 1998 noch knapp 25 Pro-

zent am Endpreis, so liegt er 2011 bei über 45

Prozent und stellt damit den wesentlichen

Preistreiber auf den Energiemärkten dar.

Damit ist ein Großteil der Preisbildung den

Marktteilnehmern entzogen, da auch die

Netzentgelte für den Transport der Energie

der staatlichen Regulierung durch die Bundes-

netzagentur unterliegen. Als weiterer Indika-

tor für die Auswirkungen der Privatisierung

auf den Energiemärkten kann die Versorgungs-

sicherheit herangezogen werden. Hierbei be-

legt Deutschland weiterhin die europäische

Spitzenposition: Im Jahr 2009 gab es in Deutsch-

land im Schnitt rund 18 Minuten Stromaus-

fall. In den Niederlanden waren es bereits 33,

in Frankreich 57, Großbritannien 89 und Spa-

nien 103 Minuten. Innerhalb Deutschlands

unterbietet Hamburg die Durchschnittsaus-

fallzeit wiederum mit einem Wert von knapp

zwölf Minuten, so dass eine sichere Energie-

versorgung auf dem privatisierten Energie-

markt festgestellt werden kann.

In den vergangenen zwei Jahren hat das

Thema Rekommunalisierung zusätzlich an Be-

deutung gewonnen, weil zwischen 2011 und

2016 die meisten der bundesweit etwa 20 000

Konzessions- oder Wegenutzungsverträge für

Energienetze auslaufen. Sie wurden nach Be-

ginn der Liberalisierung des Energiemarktes in

den 1990er-Jahren zumeist für die nach dem

Energiewirtschaftsgesetz maximal zulässige

Dauer von 20 Jahren geschlossen. Nach Ablauf

können sie je nach Entscheidung der jeweili-

gen Kommune mit dem gleichen oder einem

anderen Vertragspartner neu abgeschlossen

werden. Die Kommune kann die Netze jedoch

auch selbst übernehmen. Zwei Jahre vor Ab-

lauf des geltenden Konzessionsvertrages muss

dieses im Bundesanzeiger, bei Netzen mit

mehr als 100 000 Kunden auch im Amtsblatt

der Europäischen Union veröffentlicht werden. 

In Hamburg konzentrieren sich die Rekom-

munalisierungstendenzen im Energiebereich

auf das im Frühsommer 2009 gegründete

Unternehmen Hamburg Energie.
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2.1 Privatisierung der Hamburgi-
schen Electricitäts-Werke

In Hamburg wurde die Versorgung mit Strom

seit Ende des 19. Jahrhunderts durch die

Hamburgische Electricitäts-Werke AG (HEW)

sichergestellt. Die HEW war seit 1914 in der

Hand der Freien und Hansestadt Hamburg.

Unmittelbar im Anschluss an die Umsetzung

der Liberalisierungsrichtlinie der Europäi-

schen Kommission Anfang der 1990er-Jahre

beschloss der von Henning Voscherau (SPD)

geführte Hamburger Senat den teilweisen

Verkauf von HEW-Anteilen. Dies stand zu-

nächst unter der Bedingung, dass langfristig

zumindest 50,1 Prozent in öffentlicher Hand

verbleiben. 

Der Verkauf wurde damals in erster Linie damit

begründet, dass sonst die Zahlungs- und Funk-

tionsunfähigkeit der Stadt drohe. Eine Rolle

spielte aber auch die Unzufriedenheit mit dem

öffentlichen Versorger. Unter dem folgenden

rot-grünen Senat von Ortwin Runde (SPD)

wurden weitere Anteile verkauft und mit dem

Energiekonzern Vattenfall eine sogenannte

Put-Option vereinbart: Sollte die Stadt Ham-

burg auch die letzten Anteile verkaufen wollen,

wäre Vattenfall dazu verpflichtet, einen be-

stimmten, vorab festgelegten Preis zu zahlen. 

Im Jahr 2001 wurden unter Finanzsenator Dr.

Wolfgang Peiner (CDU) alle öffentlichen Unter-

nehmen in Hamburg in vier Kategorien einge-

teilt. Je nach Kategorie sollte die Einrichtung,

erstens, vollständig in öffentlicher Hand beste-

hen bleiben, es wurden, zweitens und drittens,

mehr oder weniger starke Beteiligungen emp-

fohlen oder, viertens, eine vollständige Veräu-

ßerung. Abgewogen wurden dabei die finan-

ziellen Aspekte – Sanierung des Haushalts

durch Veräußerungsgewinne, keine weiteren

Investitionskosten – gegen soziale und struk-

turpolitische Aspekte – der Bedeutung für die

Daseinsvorsorge, das Gemeinwohl und den

Standort. Die HEW, für die die Stadt bisher noch

eine Sperrminorität in Höhe von 25,1 Prozent

besessen hatte, wurde entsprechend der Liste

für die vollständige Übernahme freigegeben,

welche 2002 durch die Vattenfall Europe AG

erfolgte. Das Echo zu der damaligen Zeit war

geteilt: Auf der einen Seite hatte Hamburg sei-

ne Sperrminorität aufgegeben, auf der anderen

Seite erfolgte der Verkauf aufgrund der Put-

Option unter für die Stadt wirtschaftlich sehr

günstigen Bedingungen. Seit 2006 besteht

auch der alte Markenname HEW nicht mehr. 

Vollständig veräußert wurde 2001 auch die

HeinGas Hamburger Gaswerke GmbH, das

Pendant zur HEW im Bereich der Gasversor-

gung, an die E.ON Hanse AG. Hintergrund war

ebenfalls die Sanierung des Haushalts bei

gleichzeitig erhoffter Steigerung der Effizienz

im privaten Betrieb.

2.2 Gründung von Hamburg Energie

Hamburg hat sich das Ziel gesetzt, seine ener-

giebedingten Kohlendioxid-(CO2-)Emissionen

bis 2020 um 40 Prozent und bis 2050 um 80

Prozent zu verringern – im Vergleich zu dem

Stand von 1990. Als Instrumente dienen hier-

zu unter anderem die Leitstelle Klimaschutz

und das Hamburger Klimaschutzkonzept, ein

Masterplan Klimaschutz wird gerade erarbei-

tet. Koordiniert über den Industrieverband

Hamburg e. V. haben sich im Jahr 2007 elf gro-

ße Hamburger Energieverbraucher freiwillig

selbstverpflichtet, ihre CO2-Emissionen bis

2012 um 500 000 Tonnen pro Jahr zu reduzie-

ren. Dabei wurde bis Januar 2011 eine Reduk-

tion von 330 000 Tonnen pro Jahr erreicht. 

Im Rahmen der von unserer Handelskammer

mitgetragenen UmweltPartnerschaft Ham-

burg existiert eine Reihe von Beratungs- und

Finanzierungsangeboten für den betriebli-

chen Umwelt- und Klimaschutz. Durch die

damit initiierten Maßnahmen werden mitt-

lerweile rund 140 000 Tonnen CO2 pro Jahr

eingespart. Die Hamburger Energieagentur

Hamea bietet vergleichbare Angebote für den

Privatverbraucher. 

Um die gesetzten energiepolitischen und

klimapolitischen Ziele noch intensiver zu

verfolgen, beschloss der Hamburger Senat am

12. Mai 2009 auf Initiative von Umweltsena-

2. Zur Enstehungsgeschichte von Hamburg Energie
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torin Anja Hajduk (GAL), ein neues kommuna-

les Energieversorgungsunternehmen zu

gründen: Die Hamburg Energie GmbH. Mit

Hamburg Energie sollte ein städtisch geführ-

tes Unternehmen an den Markt gebracht

werden, das klimafreundliche Energie anbie-

tet und den Wettbewerb in diesem Segment

verstärkt. Laut „Gründungsmanifest“ von

Hamburg Energie sollte Hamburg Vorbild im

Bereich des Klimaschutzes sein, wozu auch

gehöre, dass die Stadt über ihre Energiever-

sorgung selbst bestimme. Nach den politi-

schen Stellungnahmen dieser Zeit schien ein

weiteres Ziel hinter der Neugründung von

Anfang an die Übernahme sämtlicher Ener-

gienetze in Hamburg (Strom, Gas, Fernwär-

me) zu sein, um über diesen Weg die Hinwen-

dung der städtischen Energieversorgung zu

Erneuerbaren Energien zu forcieren. Das Prä-

sidium und das Plenum unserer Handelskam-

mer hatten sich bereits am 7. Mai 2009 an-

hand eines Positionspapiers kritisch zu dem

Thema geäußert (siehe Anlage).

Nach Zustimmung des Aufsichtsrats der

Hamburger Wasserwerke GmbH (HWW) wur-

de Hamburg Energie am 15. Mai 2009 als

hundertprozentige Tochter der HWW gegrün-

det. HWW wiederum wird zu 5,1 Prozent von

der Hamburger Gesellschaft für Vermögens-

und Beteiligungsmanagement mbH (HGV)

und zur 94,9 Prozent von der HWW-Beteili-

gungsgesellschaft mbH gehalten (welche ih-

rerseits eine hundertprozentige Tochter der

HGV ist); die HGV wiederum gehört zu 100

Prozent der Stadt Hamburg. 

2.3 Entwicklung von Hamburg
Energie

Mittlerweile ist Hamburg Energie in der Pro-

duktion und Lieferung von Strom, in der Lie-

ferung von Gas und in den Bereichen Wärme-

dienstleistung und -contracting tätig. Ent-

sprechend der Pflicht zur Veröffentlichung

des Jahresabschlusses im elektronischen

Bundesanzeiger innerhalb von zwölf Mona-

ten nach § 325 HGB ist dort für Hamburg

Energie bisher lediglich der Abschluss für das

Rumpfgeschäftsjahr 2009 zu finden.

Demzufolge waren im Jahresdurchschnitt 2009

fünf Beschäftigte eingesetzt, und Hamburg

Energie war zum 31. Dezember 2009 mit einem

Betrag von rund 753 000 Euro überschuldet.

Zur Abwendung der bilanziellen Überschul-

dung, heißt es dort ferner, hätte Hamburg

Energie mit der Alleingesellschafterin Hamburg

Wasser eine qualifizierte Rangrücktrittsverein-

barung hinsichtlich der von ihr zur Verfügung

gestellten Gesellschafterdarlehen geschlossen.

Beteiligungsstruktur Hamburg Energie

© Handelskammer Hamburg 2011

Freie- und Hansestadt
Hamburg

HWW-Beteiligungs-
gesellschaft mbH

Hamburger Wasserwerke
GmbH (HWW)

Hamburger Gesellschaft fü ögens- und

Hamburg Energie Wärme
GmbHHamburg Energie Solar GmbH

Interstrom AG Dalkia GmbHHamburg Energie GmbH

100 %

5,1 %

100 %

100 %

94,9 %

60 %40 % 51 % 49 %
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Zweites öffentlich zugängliches Dokument

mit Zahlen zur Geschäftsentwicklung von

Hamburg Energie ist die Antwort des Ham-

burger Senats auf die Kleine Anfrage der Bür-

gerschaftsabgeordneten Birgit Stöver (CDU)

vom 6. Januar 2011. Danach hatten zu Beginn

des Jahres 2011 20 040 Kunden bei Hamburg

Energie Verträge „unterschrieben“. 62 Prozent

der Kunden waren aus dem Stadtgebiet, die

restlichen 38 Prozent aus dem Hamburger

Umland. Aufgrund von zeitlichen Verzöge-

rungen zwischen Akquisition neuer Kunden

und Aufnahme der Belieferung wurden zum

gleichen Zeitpunkt aber erst 16 185 Kunden

von Hamburg Energie beliefert. 

Im Rahmen der gemeinsamen Jahrespresse-

konferenz von Hamburg Wasser und Hamburg

Energie am 21. Juni 2011 teilte die Geschäfts-

führung schließlich mit, dass Hamburg Ener-

gie zu diesem Datum 35 000 Strom- und 5

500 Gaskunden habe. Der ausgewiesene Ver-

lust für 2010 falle mit 3,2 Millionen Euro we-

sentlich geringer als kalkuliert aus, was vor al-

lem auf „die Berücksichtigung von aktiven la-

tenten Steuern, die einen Ergebnisbeitrag in

Höhe von 1,7 Millionen Euro leisteten“, zu-

rückzuführen sei. Der Jahresfehlbetrag wurde

bei einem Stammkapital von 1 Million Euro

durch eine Eigenkapitalersetzende Liquidi-

tätshilfe des Gesellschafters auf Tagesgeldba-

sis in Höhe von 3,53 Millionen Euro gedeckt.

Insgesamt stehen für diesen Zweck und zu

diesen Konditionen bis zu 9 Millionen Euro zur

Verfügung. Zum Stichtag 31. Dezember 2010

waren 14 Mitarbeiter bei Hamburg Energie

beschäftigt. Eine Aufstockung des Personals

um sieben Mitarbeiter ist 2011 vorgesehen

und soll stetig an das Ziel von 90 000 Strom-

und 20 000 Gaskunden im Jahr 2014 ange-

passt werden. Im August 2010 erweiterte

Hamburg Energie sein Geschäft mit dem

Marktstart der Gasbelieferung privater Haus-

halte. Im Geschäftsjahr 2010 konnte damit

insgesamt eine Umsatzsteigerung im Energie-

geschäft von rund 10 Prozent erreicht werden.

Etwa 2 200 öffentliche Abnahmestellen der

Stadt beziehen Gas von Hamburg Energie. Hier-

zu gehören Abnahmestellen der Behörden und

Verwaltungen, Feuerwehren, Polizei und Justiz,

Hochschulen, Schulen, Sportanlagen und Kin-

dertagesstätten sowie von weiteren sozialen

und kulturellen Einrichtungen (Bücherhallen,

Museen, Theater, Begegnungsstätten etc.).

Im Bereich der Energieerzeugung plant das

Unternehmen, 50 Prozent der Energie aus ei-

genen Anlagen zu gewinnen. Im Dezember

2009 ging dafür die Photovoltaikanlage auf

der Mülldeponie Georgswerder ans Netz. Fer-

ner hat Hamburg Energie 2010 eine Wind-

kraftanlage mit einer Leistung von 2,5 Mega-

watt auf dem Klärwerk Dradenau errichtet.

2011 soll eine Anlage mit einer Leistung von

3,4 Megawatt auf der Deponie Georgswerder

folgen. Nach Angaben von Hamburg Energie

reicht eine Anlage mit einer Leistung von 2,5

bis 3,4 Megawatt, um etwa 1 500 Haushalte

zu versorgen. Weitere Erzeugungsanlagen

und Blockheizkraftwerke sollen bis 2014

gemeinsam mit den vorhandenen Anlagen 50

Prozent des Stromabsatzes von über 250 000

Megawattstunden pro Jahr erzeugen.

Darüber hinaus hat Hamburg Energie mit der

Tochtergesellschaft Hamburg Energie Solar

GmbH mittlerweile Photovoltaikanlagen mit

einer Leistung von 10 MW errichtet. Das da-

für notwendige Investitionsvolumen von et-

wa 25 Millionen Euro wurde zu 500 000 Euro

mit Eigenkapital sowie über ein Darlehen der

KfW in Höhe von 20 Millionen Euro und eine

„Bürgeranleihe“ in Höhe von 4 Millionen Euro

finanziert.

Weiterhin wurde Ende 2010 mit der Gründung

der Hamburg Energie Wärme GmbH das

Geschäftsfeld um die Bereiche Wärmedienst-

leistung und Wärmecontracting erweitert.

Hamburg Energie hält dabei 51 Prozent der

Anteile und bringt gemeinsam mit dem Koope-

rationspartner Dalkia GmbH vier Projekte in

das Joint Venture ein. Mit 44 Gigawattstunden

pro Jahr ist das bedeutendste Projekt die Wär-

meversorgung der östlichen HafenCity.

Zusätzlich hat sich Hamburg Energie verpflich-

tet, 25 Ladesäulen aus dem von der städtischen

Gesellschaft hySolutions koordinierten E-Mo-

bility-Projekt „HH = more“ zu installieren und

zu betreiben. Dafür erhält Hamburg Energie

einen Zuschuss der Bundesregierung in Höhe

von rund 48 Prozent. Die verbleibenden Kosten

sollen sich auf etwa 10 000 Euro pro Ladesäule

(insgesamt rund 250 000 Euro) belaufen.
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Hamburg Energie wurde vor allem gegründet,

um das Angebot an klimafreundlichen Ener-

gien im Wettbewerb auf dem Hamburger

Energiemarkt zu stärken. Inzwischen sind je-

doch vier „Sündenfälle“ bekannt, in denen die

allgemeinen Wettbewerbsregeln zugunsten

von Hamburg Energie nicht eingehalten wur-

den oder Verknüpfungen mit Hoheitsträgern

zum Vorteil gegenüber den privaten Konkur-

renten genutzt wurden.

3.1 Erster „Sündenfall“:
Direktvergabe der
Gasversorgung öffentlicher
Einrichtungen 

Der Erdgasrahmenvertrag der Stadt Hamburg

mit der E.ON Hanse Vertriebs GmbH über die

Versorgung der öffentlichen Einrichtungen

wurde zum 31. Dezember 2009 gekündigt.

Unter der Führung der Behörde für Stadtent-

wicklung und Umwelt wurde geplant, Ham-

burg Energie direkt mit der Gasversorgung

der öffentlichen Einrichtungen zu beauftra-

gen. Damit erhoffte sich die Behörde erhebli-

che Einsparmöglichkeiten im Vergleich zum

bisherigen Beschaffungsvolumen: Da Ham-

burg Energie das Gas am Markt zu üblichen

(Händler-)Preisen einkaufen sollte, für die

Versorgung der Stadt aber nur der Selbstkos-

tenpreis vorgesehen war, sollte auf diese Art

die Händlermarge eingespart werden. Zu-

sätzlich sollte ein städtischer Beitrag zur För-

derung der Klimaziele geleistet werden, unter

anderem durch die Lieferung von bis zu 20

Millionen Kilowattstunden Biogas pro Jahr

aus der Kläranlage Köhlbrandhöft der zu

Hamburg Wasser gehörenden Hamburger

Stadtentwässerung. Dieser Auftrag würde

dem Unternehmen außerdem von Beginn an

ein gewisses Auftragsvolumen sichern. 

Dieser Plan der Direktvergabe ohne Aus-

schreibung wurde unmittelbar darauf von der

Finanzbehörde und der Behörde für Wirt-

schaft und Arbeit kritisiert. Sie forderten zu-

mindest für einen Übergangszeitraum von

zwei Jahren eine Ausschreibung. Der Grund

hierfür war insbesondere, dass die Entschei-

dung aufgrund der Kürze der Zeit als über-

hastet beurteilt wurde. Zu dem Zeitpunkt der

Diskussion im Jahr 2009 existierte Hamburg

Energie als solche nämlich noch gar nicht.

Weder sie noch das „Mutterunternehmen“

Hamburg Wasser hatten zudem Erfahrung

mit dem Einkauf und der Lieferung von Gas.

Selbst mittlerweile etablierte Anbieter rege-

nerativer Energien hatten zunächst aus-

schließlich mit einer Sparte angefangen, so

auch die Lichtblick AG (Stromversorgung).

Sich gleichzeitig in zwei Feldern als Neuling

zu behaupten, wurde daher als ein schwieri-

ges Unterfangen gesehen.

Ferner wurden von den beiden Behörden

ordnungspolitische Bedenken angemeldet:

Obwohl Hamburg Energie gegründet wurde,

um für mehr Wettbewerb zu sorgen, sollte ihr

der erste Großauftrag unter Umgehung der

eigentlich vorgesehenen EU-weiten Aus-

schreibung und damit des Wettbewerbs mit

dem privaten Markt erteilt werden. 

Neben diesem ordnungspolitischen Gesichts-

punkt war die Direktvergabe aber vor allem

vergaberechtlich problematisch: Grundsätz-

lich müssen sich alle öffentlichen Auftragge-

ber bei der Vergabe von Aufträgen über einem

gewissen Volumen an strenge europäische

Rechtsvorgaben halten. Nur wenn der Auf-

traggeber den Lieferanten wie eine eigene

Dienststelle beherrscht (Beherrschungskrite-

rium) und zugleich Abnehmer fast sämtlicher

Lieferungen ist (Wesentlichkeitskriterium) –

der Lieferant also im Prinzip Teil des Auftrag-

gebers ist –, darf eine ausschreibungsfreie

Direktvergabe (In-House-Vergabe) erfolgen. 

Das Beherrschungskriterium lag bei Hamburg

Energie als hundertprozentiger Tochter von

Hamburg Wasser vermutlich vor. Das We-

sentlichkeitskriterium hingegen war jedoch

fraglich. Zum Zeitpunkt der Direktvergabe

hatte Hamburg Energie zwar noch keine pri-

vaten Gaskunden. Das lag jedoch nur daran,

dass Hamburg Energie zu diesem Zeitpunkt

noch überhaupt keine Kunden hatte. Vor dem

Hintergrund, dass Hamburg Energie explizit

gegründet wurde, um Strom und Gas an pri-

3. Wettbewerbsrechtliche Analyse
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vate Haushalte zu liefern, waren jedoch be-

rechtigte Zweifel an der Einhaltung des We-

sentlichkeitskriteriums angezeigt. Auf diese

rechtlichen Bedenken wurde die Behörde für

Stadtentwicklung und Umwelt mit ihrer da-

maligen Senatorin Hajduk von mehreren

Stellen, unter anderem auch von unserer

Handelskammer, hingewiesen.

Dies erfolgte auch unter Verweis auf die mög-

liche Konsequenz bei den Kosten: aufgrund

der rechtlichen Risiken würde Hamburg Ener-

gie nur zu vorsichtigen Konditionen einkau-

fen können, insbesondere Lieferverträge nur

über kurze Zeiträume oder mit Sonderkündi-

gungsrechten abschließen können. Zu sol-

chen Bedingungen sind im Normalfall keine

günstigeren Preise zu erwarten als bei einer

Wettbewerbsvergabe. Falls die Direktvergabe

von den Gerichten für rechtswidrig erklärt

würde, bestünde für die Stadt darüber hinaus

das Risiko, kurzfristig teureren Ersatz be-

schaffen zu müssen. Neben den rein organi-

satorischen und zeitlichen Aspekten sprach

daher auch das wirtschaftliche beziehungs-

weise rechtliche Risiko eher gegen eine Di-

rektvergabe.

Trotz der vorgebrachten Einwände wurde auf

die öffentliche Ausschreibung verzichtet und

Hamburg Energie per Direktvergabe mit der

Gasversorgung beauftragt. Das Risiko für die

Stadt Hamburg wurde behördenintern unter

Hinweis darauf, dass Direktvergaben „in vie-

len Städten geübte Praxis“ seien, als „hin-

nehmbar“ eingestuft.

Letztlich war diese Strategie erfolgreich, al-

lerdings hat es keine gerichtliche Überprü-

fung der Entscheidung gegeben. Die ange-

strebte Förderung des Klimaschutzes hat bis

dato allerdings auch noch nicht stattgefun-

den. Zumindest für die ersten zwei Jahre war

seitens der Behörde für Stadtentwicklung

und Umwelt laut erwähnter Kleiner Anfrage

keine Biogaslieferung vorgesehen und wurde

bisher auch noch nicht getätigt.

3.2 Zweiter „Sündenfall“:
Direktvergabe der Strom-
versorgung von öffentlichen
Einrichtungen

Neben der Gasversorgung sollten Hamburg

Energie ab dem 1. Januar 2011 vier Aufgaben

aus dem Abwicklungsmanagement der

Strombelieferung für die öffentlichen Gebäu-

de und Liegenschaften der Freien und Hanse-

stadt übertragen werden: die Organisation

der Wechselprozesse, das Netznutzungsma-

nagement, die Abrechnung und das Bilanz-

kreismanagement. Das Volumen dieses Auf-

trages betrug 600 000 Euro. Wieder war die

Vergabe als In-House-Geschäft ohne EU-

Ausschreibung geplant. Auch hiergegen la-

gen erhebliche rechtliche Bedenken vor.

Selbst in internen Vermerken der federfüh-

renden Behörde für Stadtentwicklung und

Umwelt hieß es: „Es besteht allerdings ohne

Zweifel ein erhebliches Risiko, dass diese Auf-

fassung im Falle einer gerichtlichen Überprü-

fung nicht bestätigt würde.“ Dennoch fand

die Direktvergabe erneut statt. Im Vergleich

zu der Gasvergabe gab es jedoch zwei Unter-

schiede: Erstens, Hamburg Energie hatte in-

zwischen separate Privatkunden, so dass das

Kriterium der Wesentlichkeit äußerst frag-

würdig war. Zweitens, die Direktvergabe wur-

de diesmal gerichtlich überprüft.

Im Juli 2010 hatte die Vattenfall Europe Sales

GmbH bei der Vergabekammer der Finanzbe-

hörde Hamburg einen Nachprüfungsauftrag

gestellt, um zu überprüfen, ob die beabsich-

tigte Direktvergabe rechtswidrig sei. Um voll-

endete Tatsachen zu schaffen, baten Mitar-

beiter von Hamburg Energie daraufhin laut

unserer Handelskammer vorliegenden inter-

nen Vermerken der zuständigen Fachbehörde

um einen „zügigen Abschluss“ und eine Vor-

datierung des Vertrages. Dies wurde aber von

der Behörde abgelehnt.

Die Vergabekammer wies den Antrag zu-

nächst als unstatthaft zurück, weil ihrer Mei-

nung nach beide oben genannten Kriterien

erfüllt waren: Erstens, das Beherrschungskri-

terium sei erfüllt. Die Hamburg Energie gehö-

re indirekt als „Enkelunternehmen“ vollstän-

dig der Stadt Hamburg. Zweitens, das We-

sentlichkeitskriterium sei ebenfalls erfüllt:
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Obwohl Hamburg Energie deutlich mehr als

10 Prozent ihres Auftragsvolumens an Privat-

kunden liefere, sei zumindest die Belieferung

privater Kunden innerhalb des Stadtgebietes

dem öffentlichen Auftragsvolumen zuzu-

rechnen, da Hamburg Energie damit der

öffentlichen Daseinsversorgung mit klima-

freundlicher Energie nachkomme. Eine Liefe-

rung an Private sei daher einer Lieferung an

die öffentliche Hand gleichzusetzen.

Gegen diesen, einem juristischen Laien

schwer verständlichen Beschluss wandte sich

Vattenfall per Rechtsbehelf an das Hanseati-

sche Oberlandesgericht. Auf diese sofortige

Beschwerde stellte das Gericht die Rechts-

widrigkeit der Direktvergabe fest. Dem Be-

schluss zufolge können die privaten Energie-

abnehmer nicht dem öffentlichen Auftrags-

volumen „zugerechnet“ werden. Sollte eine

Tätigkeit für Private im Rahmen der Daseins-

vorsorge ohne Weiteres der öffentlichen

Hand zugerechnet werden können, bräuchte

man in vielen Fällen gar keine Ausschreibung

mehr. Auf dem heutigen Energiemarkt hat der

Endabnehmer jedoch die eigene Wahl und

geht eigenständig Strom- und Gasverträge

ein, ohne dass hierdurch eine Rechtsbezie-

hung zu der Stadt entsteht. 

Anders als bei der Vergabe der Gasversorgung

wurde explizit durch das Gericht festgestellt,

dass der Verzicht auf die europaweite

Ausschreibung rechtswidrig war. Eine neue

Vergabe, diesmal unter Beachtung der gefor-

derten europaweiten Ausschreibung, hat

mittlerweile stattgefunden und wurde von

Vattenfall für sich entschieden.1 Aufgrund der

Erfahrungen bei der Stromvergabe wird auch

die Gasvergabe nach Ablauf des bestehenden

Vertrages Ende 2011 wieder ausgeschrieben.

Zudem wird der Status quo auch behördenin-

tern als latentes Risiko angesehen.

3.3 Dritter „Sündenfall“:
Gründung der Hamburg
Energie Solar und Direkt-
vergabe von Solarprojekten 

Die Hamburg Energie Solar GmbH (HES)

wurde Ende 2009 als Tochter der Hamburg

Energie gegründet. Hierzu wurde mit einem

privaten Investor, der Interstrom AG aus Bay-

reuth, kooperiert, der 40 Prozent der Anteile

an der HES hält. Diese Beteiligung der Inter-

strom AG wird aber zum Beispiel auf der

Website von HES (Stand 21. Juni 2011) nicht

erwähnt.

Kernprojekt der HES ist der Betrieb von Solar-

energieanlagen auf angemieteten Dächern in

der Stadt Hamburg. Hierfür wurden von dem

chinesischen Hersteller Suntech Power Solar-

module mit einem Wert von 12,5 Millionen

Euro geordert, der Hälfte des Gesamtauf-

tragsvolumens.2 Zur Projektrealisierung wur-

de ein Rahmenvertrag mit der solarhybrid AG

mit Sitz in Markranstädt/Leipzig abgeschlos-

sen. Sowohl zwischen der solarhybrid AG und

der Interstrom AG als auch zwischen der so-

larhybrid AG und der Suntech Power Holdings

Co., Ltd. gibt es strategische Partnerschaften.3

Beide Geschäfte wurden ebenso wie die Gas-

und Stromvergabe ohne öffentliche Aus-

schreibung getätigt.

Anders als bei den Vergaben der Stadt Ham-

burg an die Hamburg Energie ist bei der Be-

auftragung durch die HES jedoch unklar, ob

das öffentliche Vergaberecht anwendbar ist.

Immerhin gehört die HES nur zu 60 Prozent

der öffentlichen Hand. Anwendbar wäre das

Vergaberecht, wenn die HES als öffentlicher

Auftraggeber zu qualifizieren ist, also durch

die öffentliche Hand beherrscht wird. Hierfür

ist nicht alleine die Rolle als Mehrheitsgesell-

schafter ausreichend. Zusätzlich müsste die

Beherrschung des Unternehmens durch die

öffentliche Hand gesellschaftsvertraglich

festgeschrieben sein. 

Grundsätzlich gibt es drei Konstellationen,

in denen von einer solchen Beherrschung

auszugehen ist: Erstens, die öffentliche Hand

sichert den überwiegenden Anteil der Finan-

zierung. Zweitens, die öffentliche Hand kann

die effektive Aufsicht über die Leitung des

Unternehmens ausüben. Drittens, die öffent-

liche Hand kann Geschäftsführungs- oder

Aufsichtsorgane zu mehr als 50 Prozent

bestimmen.

1 Vgl. zum Beispiel „Welt online“ vom 21. Juni 2011
2 Vgl. zum Beispiel „Hamburger Abendblatt“ vom 16. Juli 2010
3 Vgl. zum Beispiel Website der solarhybrid AG,

www.solarhybridag.com, Stand: 21. Juni 2011
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Es gibt jedoch keinen öffentlichen Zugang

zum Gesellschaftsvertrag der HES. Dennoch

kann realitätsnah aus mehreren Gründen da-

von ausgegangen werden, dass Hamburg

Energie beherrschenden Einfluss auf die HES

ausübt: Erstens, Hamburg Energie ist Mehr-

heitsgesellschafter. Üblicherweise gehen da-

mit auch die überwiegende Finanzierung

und/oder die überwiegende Auswahl und

Überwachung der Leitungsorgane einher.

Zweitens, sowohl Hamburg Energie als auch

die HES wurden vorrangig aus politischen

Motiven gegründet. In einem solchen Fall

wäre es ungewöhnlich, wenn dann auf die

effektive Einflussmöglichkeit durch die Politik

verzichtet würde. Drittens, zum Beispiel

durch die Gestaltung der Website von HES

(Stand: 21. Juni 2011) wird klar der Eindruck

vermittelt, HES werde ausschließlich durch

Hamburg Energie kontrolliert.

Selbst wenn Hamburg Energie bei Gründung

der HES auf ihre Beherrschungsfunktion zu-

gunsten des privaten Investors verzichtet ha-

ben sollte, wäre der Verzicht auf eine Aus-

schreibung zumindest bemerkenswert, denn

laut „Hamburger Abendblatt“ „erweckte

Hamburg Energie bei der Vorstellung des

Projekts noch den Eindruck, eine Ausschrei-

bung werde es erst noch geben“ (Ausgabe

vom 16. Juli 2010).

flechtungen mit der HWW, ihrer „Mutterge-

sellschaft“. Dies trifft insbesondere auf den

Geschäftsführer der Hamburg Energie zu, der

in Personalunion zugleich Geschäftsführer

der HWW ist. Neben dem Geschäftsführer

nutzt Hamburg Energie regelmäßig weiteres

Personal der HWW, laut eigener Aussage un-

ter vollständiger Verrechnung aller Arbeits-

stunden. Inwiefern dies zutrifft, kann von au-

ßen nicht vollständig kontrolliert werden. Die

Aufsicht über Hamburg Energie liegt voll-

ständig in öffentlicher Hand: Dem Aufsichts-

rat gehören ausschließlich Mitarbeiter der

Hamburger Behörden bzw. der Muttergesell-

schaft HWW an.

Daneben nutzt Hamburg Energie auch die

Ressourcen und die Vertriebskanäle der

HWW. So wird zum Beispiel auf der HWW-

Website (www.hamburgwasser.de, Stand:

2. Mai 2011) für Hamburg Energie geworben.

Ferner gab es werbende Hinweise für

Hamburg Energie auf den Privatkunden-

Abrechnungen von Hamburg Wasser. Für die

Öffentlichkeit nicht nachvollziehbar ist, ob

diese Leistungen komplett intern verrechnet

werden. Schließlich stellt auch das Gesell-

schafterdarlehen (siehe Seite 9) eine Unter-

stützung durch ein gebührenfinanziertes

öffentliches Unternehmen (nämlich Hamburg

Wasser) dar. Bei alldem stellt sich die Frage

ordnungspolitisch bedenklicher Quersubven-

tionierung, denn während Hamburg Wasser

hoheitlich tätig ist und von den Gebühren der

Hamburger Verbraucher finanziert wird, soll

sich Hamburg Energie dem privaten Wett-

bewerb stellen und diesen befördern. Privaten

Wettbewerbern von Hamburg Energie stehen

allerdings nicht die vorgenannten „Sicher-

heitsleistungen“ der öffentlichen Hand zur

Verfügung.

Position:

Anhand der drei aufgeführten „Sünden-

fälle“ ist nachgewiesen, dass durch unter-

lassene Ausschreibungen der Wettbewerb

auf dem privatisierten Energiemarkt

beschränkt wurde. In Zukunft muss ein

wettbewerbskonformes Verhalten auch

bei einer Marktbeteiligung von Hamburg

Energie sichergestellt werden, u. a. indem

Aufträge öffentlich ausgeschrieben werden. Position:

Zur Sicherstellung wettbewerbskonformen

Verhaltens von Hamburg Energie sind kla-

re Strukturen und mehr Transparenz über

Finanzströme und finanzielle Verflechtun-

gen erforderlich. Eine Herauslösung aus

dem Verbund mit „Hamburg Wasser“ kann

dazu beitragen.

3.4 Vierter „Sündenfall“:
Verflechtung von Hamburg
Wasser und Hamburg Energie

Seit der Gründung von Hamburg Energie un-

terhält sie personelle und finanzielle Ver-
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Die momentan in Hamburg geltenden Kon-

zessions- oder Wegenutzungsverträge für

die Energie-Verteilnetze laufen zum Ende

des Jahres 2014 aus bzw. können zu diesem

Zeitpunkt gekündigt werden. Nach Ablaufen

können sie je nach Entscheidung der jeweili-

gen Kommune mit dem gleichen oder einem

anderen Vertragspartner neu abgeschlossen

werden. Die Kommune kann die Netze jedoch

auch selbst übernehmen. Das Auslaufen eines

Strom- und Gasnetzvertrages muss spätes-

tens zwei Jahre vor Ablauf im Bundesanzei-

ger und, bei Netzen mit mehr als 100 000

angeschlossenen Kunden, im Amtsblatt

der Europäischen Union bekannt gemacht

werden.

Seit Sommer 2010 gibt es in Hamburg die

Volksinitiative „Unser Hamburg – Unser Netz“.

Ziel der Initiative ist der Rückkauf der Ener-

gienetze (Strom, Gas, Fernwärme) sowie

der Fernwärmeerzeugungsanlagen durch die

öffentliche Hand. Unterstützt wird diese

Forderung von 24 Organisationen, darunter

Umweltverbände wie der Bund Hamburg oder

Robin Wood, aber auch die Verbraucher-

zentrale Hamburg oder der evangelisch-

lutherische Kirchenkreis Hamburg-Ost. Im

Rahmen des vom 2. bis 22. Juni 2011 stattge-

fundenen Volksbegehrens haben mehr als die

notwendigen 62 732 Hamburger Bürger diese

Ziele mit ihrer Unterschrift unterstützt, so

dass es zu einem Volksentscheid über die

Frage des Netzeigentums in 2012 oder 2013

kommen könnte.

Laut Wahl- und Senatsarbeitsprogramm

vom 10. Mai 2011 strebt der seit März 2011

amtierende SPD-Senat den Erwerb eines

strategischen Anteils von mindestens 25,1

Prozent an den Verteilnetzen an, um Hand-

lungsspielräume in der Energiepolitik zurück-

zugewinnen. Als Instrument hierfür könnte

nach bisherigen Gedankenspielen eine (noch

zu gründende) Hamburg Infrastruktur GmbH

dienen, welche alle Energieversorgungsnetze

übernehmen könnte. An dieser Gesellschaft

könnten sich die Stadt Hamburg und nach

einem Bieterwettbewerb private Investoren

wie die bisherigen Netzbetreiber beteiligen.

4.1 Rechtliche Rahmen-
bedingungen eines Rückkaufs

Die momentan in Hamburg geltenden Kon-

zessionsverträge für die Strom- und Fernwär-

meverteilnetze mit der Vattenfall Europe

GmbH laufen zum Ende des Jahres 2014 aus.

Der Vertrag mit der E.ON Hanse AG über das

Gasnetz ist zum gleichen Zeitpunkt kündbar.

Gemäß § 46 Abs. 3 EnWG muss das Auslaufen

eines Strom- und Gasnetzvertrages spätes-

tens zwei Jahre vor Ablauf im Bundesanzeiger

und, bei Netzen mit mehr als 100 000 ange-

schlossenen Kunden, im Amtsblatt der Euro-

päischen Union bekannt gemacht werden. Bei

mehreren Bewerbern ist die Entscheidung

über einen Neuabschluss und dessen Gründe

öffentlich bekannt zu machen. Hinsichtlich

des Fernwärmevertrages gelten die Vorgaben

des EnWG nicht. Sollte dieser Konzessions-

vertrag neu vergeben werden, ist lediglich

eine europaweite, transparente und diskrimi-

nierungsfreie Ausschreibung erforderlich.

Gemäß den sogenannten Endschaftsregelun-

gen in den gültigen Konzessionsverträgen be-

steht bei einem Wechsel des Konzessionärs –

sei es auf einen staatlichen Träger, sei es auf

einen privaten Träger – ein Anspruch auf Über-

tragung des Eigentums an Strom- und Fern-

wärmeverteilungsanlagen inklusive den dazu

gehörigen Grundstücken und sonstigen Gegen-

ständen. Diese sonstigen Gegenstände umfas-

sen sowohl Fernwärmeerzeugungsanlagen als

auch einen Teil der Stromerzeugungsanlagen.

Aufgrund der unpräzisen Vorgaben des Ener-

giewirtschaftsgesetzes in Bezug auf die Er-

mittlung des Kaufpreises („wirtschaftlich

angemessene Vergütung“) kommt es in die-

sem Punkt immer wieder zu (gerichtlichen)

Auseinandersetzungen. Nach einem Grund-

satzurteil des Bundesgerichtshofes vom 16.

November 1999 (sogenanntes Kaufering-

Urteil) darf das Überlassungsentgelt nicht

erheblich über dem sogenannten Ertragswert,

also dem mit dem Netzbetrieb in Zukunft zu

erzielenden Ertrag, liegen. Aufgrund mehrerer

Gerichtsurteile hat sich dabei eine Schwelle

von 10 Prozent herauskristallisiert. 

4. Rekommunalisierung der Energienetze in Hamburg
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Der in der Regel vom bisherigen Netzbetreiber

präferierte Sachzeitwert, also der Restwert der

zu übertragenden Grundstücke, Anlagen und

sonstigen Gegenstände zu einem Bewertungs-

stichtag, ist damit faktisch außer Kraft gesetzt,

auch wenn er in vielen Konzessionsverträgen

festgeschrieben ist. Sowohl Ertragswert als

auch Sachzeitwert sind allerdings lediglich

Hilfsgrößen, die anstelle eines Markterkun-

dungsverfahrens herangezogen werden. Eine

bloße Entschädigungszahlung an den bisheri-

gen Konzessionsinhaber – wie zum Beispiel von

den Urhebern der Volksinitiative vorgeschlagen

– dürfte rechtlich nicht durchsetzbar sein.

4.2 Bewertung eines Rückkaufs

4.2.1 Sicherung der Verfügungsmacht
über die Netze zur Förderung des
Klimaschutzes 

Die Förderung des Klimaschutzes ist sowohl

für die Volksinitiative als auch für die Politik

ein zentrales Kriterium für den Rückkauf der

Netze. Problematisch hieran ist jedoch, dass

das Eigentum an den Verteilnetzen nach

Meinung vieler Experten kein geeignetes In-

strument ist, um energie- und klimapolitische

Ziele zu verfolgen.4 Zumindest für die Strom-

und Gasnetze gilt, dass der Eigentümer des

Netzes keine Einflussmöglichkeit darauf hat,

wessen Energie oder Energie welcher Art

tatsächlich durch seine Netze fließt. 

Dies begründet sich folgendermaßen: Die

Strom- und Gasnetze werden von der Bun-

desnetzagentur stark reguliert. Dies betrifft

sowohl Gewinn- als auch Nutzungsmöglich-

keiten. Für alle Netze gilt das Durchleitungs-

recht Dritter, das heißt, das Verfügungsrecht

als Eigentümer ist durch die Pflicht zur dis-

kriminierungsfreien Durchleitung überlagert.

Daher darf der Eigentümer, auch wenn es sich

um den Staat handelt, seine Befugnisse nicht

zur Verdrängung von Wettbewerbern nutzen. 

Die Vergabe von Durchleitungsrechten unter-

liegt vielmehr der strengen Missbrauchskon-

trolle, insbesondere dürfen keinerlei Hinder-

nisse für andere Unternehmen aufgebaut

werden. Der Grundsatz des freien Netzzu-

gangs steht damit jeglichen Maßnahmen des

Netzbetreibers zur Durchsetzung einer bevor-

zugten, klimapolitisch „wertvolleren“, Ener-

gieart entgegen. 

Unabhängig davon ist die vorrangige Auf-

nahme von Erneuerbaren Energien durch die

Netzbetreiber über das Erneuerbare-Ener-

gien-Gesetz seit mehreren Jahren gesetzlich

geregelt. Soweit eine darüber hinausgehende

Entwicklung und Förderung von Erneuerba-

ren Energien politisch aus ökologischen und

ökonomischen Gesichtspunkten gewollt ist,

ist die Initiierung von Infrastrukturprojekten

oder die Schaffung von Erzeugungskapazitä-

ten erfolgversprechender als das Eigentum an

den Netzen. Darüber hinaus ist zu beachten,

dass die Stadt über weitere Gestaltungs- und

Einflussmöglichkeiten auf die Abnahme-

strukturen verfügt, zum Beispiel über die

Ausgestaltung von Bebauungsplänen.

Die klimapolitischen Herausforderungen im

Strom- und Gasbereich liegen in Hamburg

also bei der Erzeugung und dem Verbrauch

von Energie, das Netz hingegen ist lediglich

ein neutrales Verbindungsstück zwischen bei-

den. Maßgeblich ist daher nicht das Eigentum

an den Netzen, sondern das Handeln der

Energieproduzenten, Lieferanten sowie insbe-

sondere der Endabnehmer. Produzenten und

Lieferanten können auf den Energiemarkt

einwirken, indem sie ein Angebot der jeweils

gewünschten Energieart schaffen, vermehren

oder über preisliche Anreize den Absatz sti-

mulieren. Die Endverbraucher können wählen,

von welchem Anbieter sie welche Art von

Energie beziehen. Durch eine Veränderung der

Erzeugungs- oder Abnahmestruktur verändert

sich die durch die Netze fließende Energie.

Durch das Eigentum oder den Betrieb der Net-

ze lässt sich jedoch nicht die Erzeugungs- und

Abnahmestruktur verändern.

Anders verhält es sich im Bereich der Fernwär-

me, da diese sich auf dem Wärmemarkt im

Wettbewerb mit Einzelheizungen (Öl, Gas, Pel-

4 So zum Beispiel „Standpunkt Mai 2011“ des Hamburgischen

Weltwirtschaftsinstituts oder „Strategische Bewertung von

Handlungsoptionen der Kommunen über die Zukunft ihrer

Verteilnetze“ der Putz & Partner Unternehmensberatung AG

(März 2011). Das Bundeskartellamt beurteilt in seinem

Tätigkeitsbericht 2009/2010 eine Rekommunalisierung der

Energienetze als „wettbewerblich nicht unproblematisch“,

da die Gefahr der Zersplitterung drohe, die sich nachteilig

für neue Stromanbieter und Verbraucher auswirken könne.
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lets, Wärmepumpe etc.) befindet und deshalb

auch nicht im Energiewirtschaftsgesetz gere-

gelt ist. Es erfolgt jedoch eine Missbrauchsauf-

sicht durch die Kartellbehörden. Im Gegensatz

zu Strom und Gas ist Fernwärme ein integrier-

tes Geschäft aus Erzeugung, Netzbetrieb und

Vertrieb, das auf eine Gesamtsystemoptimie-

rung (Ökonomie, Ökologie, Versorgungssicher-

heit) ausgelegt ist. Organisationsformen, die

nur ein Fernwärmenetz beinhalten, existieren

nicht. Auch im Hamburger Konzessionsvertrag

ist daher das Fernwärmenetz gemeinsam mit

den zugehörigen Wärmeerzeugungsanlagen

Gegenstand der Endschaftsklausel. 

Der Eigentümer eines Fernwärmesystems hat

einen Einfluss auf den Energiemix der Fern-

wärmeerzeugung und kann dieses System

hinsichtlich der Kriterien Ökonomie, Ökologie

und Versorgungssicherheit optimieren. In

Hamburg werden 19 Prozent der Haushalte

mit Fernwärme versorgt – weit mehr als im

Bundesdurchschnitt – und es existieren acht

Fernwärmenetze. Das mit Abstand größte da-

von gehört der Vattenfall Europe Wärme AG

und wird aus den Heizkraftwerken in Tiefstack

und Wedel gespeist. In Zukunft soll diese Auf-

gabe auf Basis bereits abgeschlossener Verträ-

ge mit Hilfe von Kraft-Wärme-Kopplung durch

das Kraftwerk Moorburg geleistet werden. Ju-

ristisch unklar ist, ob im Falle des Übergangs

ausschließlich des Fernwärmenetzes (und

nicht des Gesamtsystems) auch die Verträge

mit Abnehmern von Fernwärme oder der

Wärmelieferungsvertrag mit dem Kraftwerk

Moorburg übergehen würden. Gleichermaßen

unklar ist auch, welche Alternativquellen zur

Einspeisung zur Verfügung stünden und wel-

che Kosten deren Integration in das bestehen-

de Netz verursachen würde. Eine Prüfung des

Zugangs von Wärme aus zusätzlichen Quellen

in bestehende Fernwärmesysteme sollte unter

dem Aspekt der Verbesserung von Wirtschaft-

lichkeit und Ökologie des jeweiligen Systems

erfolgen. Dabei müssen Versorgungs- und

Investitionssicherheit gewahrt bleiben.

4.2.2 Wirtschaftlichkeit eines Rückkaufs

Nach Einschätzung auch der Hamburger Be-

hörden würde die vollständige Übernahme

der Energieverteilnetze bis zu 2 Milliarden

Euro kosten. Sollte die Fernwärmeerzeugung

von Kohle auf Gas umgestellt werden – wie

dies beispielsweise die Volksinitiative fordert

–, müssten dafür neue Kapazitäten geschaf-

fen werden, was zusätzliche Kosten verursa-

chen würde. Zudem würden der Freien und

Hansestadt pro Jahr etwa 90 Millionen Euro

an Konzessionsabgaben entgehen.5 Die Be-

fürworter eines Rückkaufs gehen davon aus,

dass der kalkulatorische Gewinn des Netz-

betreibers, wenn er seine Leistung effizient

bereitstellt, erheblich höher ist als der Fremd-

kapitalzins für den erforderlichen Rückkauf-

kredit. Daher sollte neben der Finanzierung

aller durch Erwerb und Betrieb der Netze an-

fallenden Kosten (Zins, Tilgung, Betriebskos-

ten, Investitionskosten) und wegfallenden

Konzessionsabgaben auch die Quersubven-

tionierung anderer Haushaltsposten möglich

sein. Ob dies jedoch tatsächlich der Fall ist, ist

aus den folgenden Gründen äußerst fraglich:

a) Prognoserisiko: Eine Netzübernahme wür-

de es frühestens zum Jahr 2015 geben. Aussa-

gen über die Wirtschaftlichkeit in den an-

schließenden Jahren und Jahrzehnten sollten

vorsichtig getroffen werden. Betriebswirt-

schaftliche Erwägungen sollten erkennbare

Risiken und Unsicherheiten der Zukunft durch

Pauschalierungen oder Risikozuschläge auf

die notwendigen Renditen einbeziehen. Die

zukünftigen Renditen für das Strom- und Gas-

netz sind maßgeblich abhängig von den Vorga-

ben der Bundesnetzagentur. Die aktuelle zwei-

te Regulierungsperiode läuft bis einschließlich

2018. Selbst wenn davon auszugehen ist, dass

die geltenden Regelungen danach grundsätz-

lich fortgesetzt werden, so ist für den Zeitraum

danach keine Planungssicherheit und schon

gar keine „garantierte“ Dividende gegeben. 

b) Preisregulierung: Die Möglichkeit, mit

dem Eigentum an Strom- und Gasnetzen

Gewinn zu erzielen, wird eingeschränkt durch

die Überwachung und Regulierung durch

die Bundesnetzagentur. Die Regulierung der

Durchgangsentgelte ist gesetzlich geregelt

und basiert auf den Kosten einer möglichst

effizienten Bereitstellung von Energie zuzüg-

lich eines angemessenen Gewinns. Sie wird

laufend überprüft. Der Betreiber kann daher

5 So zum Beispiel in der Machbarkeitsstudie von Göken,

Pollak und Partner vom Mai 2009 kalkuliert
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einerseits nicht eigenmächtig besonders

hohe Entgelte festlegen – zum Beispiel, um

einen Kredit abzubezahlen. Andererseits

entscheidet er auch nicht über den Preis der

durch das von ihm betriebene Netz geleiteten

Energie für den Endverbraucher, kann diesen

also auch nicht besonders tief und „verbrau-

cherfreundlich“ ansetzen. Preispolitik durch

Übernahme der Netze ist daher aus rechtli-

chen Gründen nicht möglich.

c) Erforderliche Effizienzsteigerung: Die

zulässigen Durchgangsentgelte für die

Strom- und Gasnetze werden in gewissen Ab-

ständen überprüft und angepasst. Nur wenn

die tatsächliche Leistungsbereitstellung dem

vorgegebenen Effizienzkriterium entspricht,

ist der angestrebte Gewinn auch realisierbar.

Gleichzeitig erhöhen tatsächliche Effizienz-

gewinne die Rendite nur kurzfristig, da die

Bundesnetzagentur dies bei der nächsten

Entgeltermittlung zugrunde legt. Diese An-

reizregulierung verpflichtet die Betreiber da-

her zu permanenten Effizienzsteigerungen

und damit auch zu Rationalisierungen und

eventuell Personalabbau. Ein Abbau von Ar-

beitsplätzen würde gerade bei einem öffent-

lichen Netzbetreiber jedoch zu einem Image-

verlust oder zu anderweitigen Belastungen

des öffentlichen Haushalts führen.

d) Weitere Effizienzsteigerung ist nur schwer
realisierbar: Die jetzigen Netzbetreiber arbei-

ten nach Meinung der Energieaufsichtsbehör-

de (Behörde für Wirtschaft, Verkehr und Inno-

vation) bereits mit einer hohen Leistungseffi-

zienz, sodass eine weitere Steigerung durch

die Übernahme in die öffentliche Hand frag-

lich erscheint. Tatsächlich sind viele kommu-

nale Unternehmen vielmehr der Meinung, dass

sich die mit der Anreizregulierung hinterlegte

Gewinnerwartung häufig nicht erreichen lässt

und sie erheblichen wirtschaftlichen Druck auf

die Netzbetreiber ausübt. 

Auch die gegenwärtigen Zusammenschlüsse

und Kooperationen von Netzbetreibern, wie

zum Beispiel in Schleswig-Holstein (siehe Sei-

te 20), sind ein Beleg hierfür. Von dem derzei-

tigen bundesweiten Rekommunalisierungs-

trend an sich kann man nicht generell auf ei-

ne Rentabilität schließen. Dafür sind die Sach-

verhalte zu unterschiedlich. Die betroffenen

Kommunen unterscheiden sich der Größe

nach erheblich, Erfahrungen in kleinen Kom-

munen lassen sich nicht ohne Weiteres auf

große Netzbereiche wie in Hamburg übertra-

gen.Gerade in Hamburg müsste ein funktio-

nierendes Stadtwerk neu aufgebaut werden,

anders als beispielsweise in München, wo ein

solches nie privatisiert wurde. Die Stadtwerke

München werden von den Befürwortern der

Rekommunalisierung gern als positives Bei-

spiel genannt, da das Unternehmen regelmä-

ßig Gewinn an die Stadtkasse überweist. Da-

bei gibt es jedoch Hinweise dafür, dass vor al-

lem die 25-prozentige Beteiligung an dem

Atomkraftwerk Isar 2 einen dreistelligen Mil-

lionenbetrag als Gewinn abwirft, nicht das Ei-

gentum an dem Netz (so zum Beispiel der

„Stern“, Ausgabe vom 24. September 2010).

e) Haushaltskonsolidierung: Die SPD hat in

ihrem Wahl- und Arbeitsprogramm das Pri-

mat der Haushaltskonsolidierung ausgerufen.

Hierbei wird insbesondere Wert darauf ge-

legt, bis 2020 die Neuverschuldung abzubau-

en. Ein rein kreditfinanzierter Rückkauf von

Energienetzen in Milliardenhöhe ließe sich

mit diesem Ziel schwerlich vereinbaren. Da

die Renditeaussichten wie dargestellt mit ho-

hen Unsicherheiten behaftet sind, erscheint

ein kreditfinanziertes Geschäftsmodell wenig

sinnvoll. Ein Rückgriff auf gebührenfinanzier-

te Rücklagen eines im hoheitlichen Bereich

tätigen öffentlichen Unternehmens wie etwa

Hamburg Wasser zur Finanzierung eines

Netzkaufs wäre jedoch rechtlich wie ord-

nungspolitisch höchst problematisch. 

Im Ergebnis lässt sich also festhalten, dass ein

Rückkauf der Netze in Hamburg vermutlich

kaum wirtschaftlich wäre oder zu Entlastun-

gen der Kunden oder Steuerzahler führen

würde. Die Stadt müsste einen Kauf über zu-

sätzliche Kredite finanzieren. Zunächst muss

davon ausgegangen werden, dass sich die fi-

nanzielle Belastung der Freien und Hanse-

stadt Hamburg dauerhaft um den Kaufkredit

erhöht. Zudem wäre ein jährlicher Einnahme-

ausfall durch Wegfall der Konzessionsabgaben

in Höhe von etwa 90 Millionen Euro zu ver-

zeichnen. Im günstigsten Fall könnten sich

mit den Einnahmen des Netzbetriebes die

Kreditzinsen, die Ersatzinvestitionen und der

laufende Betrieb finanzieren lassen. Auch
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nach Meinung städtischer Behörden sollte

im Vorfeld jedoch keine zu hohe Renditeer-

wartung geweckt werden. Die Erwartung, mit

zukünftigen Gewinnen auch den Kredit selbst

tilgen zu können, ist daher spekulativ. Darü-

ber hinaus zusätzliche Einnahmen für den ge-

nerellen Haushalt (Quersubventionierung)

einzuplanen, ist nicht realistisch.

Zuletzt darf bei alldem nicht vergessen

werden, dass auch die nicht in jedem Fall

gegebene Wirtschaftlichkeit der öffentlichen

Unternehmen ein wichtiger Grund für die

ursprüngliche Privatisierung war.

4.2.3 Sicherung der Daseinsvorsorge

Ein Argument, das im Zuge der Rekommunali-

sierungsdebatte häufig genannt wird, ist die

Erhöhung der Energieversorgungssicherheit

durch einen Rückkauf der Netze. Es gibt jedoch

keine berechtigte Annahme dafür, dass hier

Handlungsbedarf besteht: Der Betrieb der

Netze läuft seit Jahrzehnten technisch ein-

wandfrei, ohne erkennbare Mängel und Pro-

bleme. Die deutschen Netze nehmen in Europa

insgesamt einen Spitzenplatz hinsichtlich der

Zuverlässigkeit des Betriebes ein. Im Jahr 2009

gab es in Deutschland im Schnitt rund 18 Mi-

nuten Stromausfall. In den Niederlanden wa-

ren es bereits 33, in Frankreich 57, Großbritan-

nien 89 und Spanien 103 Minuten. Innerhalb

von Deutschland unterbietet Hamburg die

Durchschnittsausfallzeit wiederum mit einem

Wert von knapp zwölf Minuten. Auch seitens

der Bundesnetzagentur oder der für Energie-

aufsicht zuständigen Wirtschaftsbehörde gab

es keinerlei Beanstandungen. Darüber hinaus

verfügen die heutigen Betreiber über das tech-

nische Know-how, die Erfahrung und durch

ihre Konzernverbünde auch die notwendigen

finanziellen, personellen und technischen Res-

sourcen eines sicheren Betriebes.

In Ergänzung dazu könnte man die ursprüngli-

che Privatisierungsentscheidung der früheren

Hamburger Senate auch als Indiz dafür inter-

pretieren, dass es sich bei der operativen Ver-

sorgung von Bürgern und Unternehmen mit

Energie eben nicht um eine Kernaufgabe der

Daseinsvorsorge handelt. Auch aufgrund der

gegebenen Versorgungssicherheit (siehe oben)

könnte der Schluss gezogen werden, dass das

Ermessen einer Kommune für eine Rekommu-

nalisierung privater Aufgaben deswegen ein-

geschränkt ist. Demgegenüber könnte der

Rückkauf als solches ein betriebliches Risiko

darstellen. Sollten nicht alle relevanten Know-

how-Träger den Übergang in den städtischen

Dienst gutheißen, könnten entstehende perso-

nelle Engpässe weder von Hamburg Energie,

Hamburg Wasser noch einer anderen Einrich-

tung der Stadt kompensiert werden. 

4.2.4 Polit-ökonomische Bewertung

Das bereits erwähnte Volksbegehren unter

dem Titel „Unser Hamburg – unser Netz“

illustriert die hohe Emotionalität und Politi-

sierung, die das Thema in der Öffentlichkeit

erfährt. Vor diesem Hintergrund ist nahe-

liegend, dass die relevanten Akteure und

Entscheidungsträger sich nicht nur von öko-

logischen, ökonomischen und finanziellen

Überlegungen leiten lassen.

Wie zum Beispiel die Beratungsgesellschaft

Putz & Partner in ihrer Studie zur Zukunft der

Verteilnetze6 deutlich gemacht hat, lässt sich

die Thematik auch für individuelle politische

Ziele nutzen.

Durch eine Befürwortung von Rekommunali-

sierungsaktivitäten, insbesondere im Bereich

der Energienetze, lassen sich im Kampf um

Wählerstimmen Punkte machen. Zudem er-

öffnen sich mit der Neugründung eines Stadt-

werkes oder einer Netzgesellschaftpersonal-

politische Optionen im öffentlichen Bereich.

6 Putz & Partner, Strategische Bewertung von Handlungs-

optionen der Kommunen über die Zukunft ihrer Verteilnetze,

März 2011

Position:

Die Freie und Hansestadt sollte sich nicht –

ob über Hamburg Energie oder anders –

an den Strom- und Gasverteilnetzen in

Hamburg beteiligen. Es gibt keine Indizien

dafür, dass die Versorgungssicherheit, die

Verbraucherpreise oder der Klimaschutz

dadurch verbessert werden könnten. Viel-

mehr bestehen betriebliche, wirtschaftliche

und vor allem haushaltspolitische Risiken. 
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4.2.5 Kooperation mit Netzbetreibern

Neben den Zielen einer verbraucherfreundli-

cheren Preisgestaltung und des Klimaschut-

zes scheint die latente Unzufriedenheit mit

den privaten Netzbetreibern eine wichtige

Rolle für die Rekommunalisierungsforderun-

gen zu spielen. So waren auch die bisherigen

Verhandlungen zwischen der Behörde für

Stadtentwicklung und Umwelt und der

Vattenfall AG von Kontroversen überschattet.

Uneinigkeit bestand unter anderem über die

Wirksamkeit der bisherigen Endschaftsrege-

lungen und Informationsansprüche der Stadt.

Unklar für das Fernwärmenetz ist daneben, ob

auch die Verträge mit Abnehmern von Fern-

wärme oder der Wärmelieferungsvertrag mit

dem Kraftwerk Moorburg übergehen würden.

Die Behörde für Stadtentwicklung und Um-

welt hat im Oktober 2010 bereits Klage in die-

ser Sache gegen Vattenfall beim Verwaltungs-

gericht Hamburg eingereicht. Das Führen von

Prozessen bedeutet jedoch erheblichen zeitli-

chen und auch finanziellen Aufwand. Sinn-

voller wäre daher eine einvernehmliche Lö-

sung zwischen Konzessionären und der Stadt.

Der erst 2008 zwischen der Freie und Hanse-

stadt Hamburg und E.ON Hanse neu ge-

schlossene Konzessionsvertrag für das Gas-

netz beinhaltet detaillierte Regelungen zu

Endschaftsverpflichtungen, rechtzeitiger

Bewertung der Netze und damit im Zusam-

menhang stehende Informationsansprüche.

Dies zeigt, dass solche Schwierigkeiten im

Rahmen eines Neuabschlusses behoben

werden können. Darüber hinaus können die

Wegenutzungsverträge natürlich auch mit

einem anderen Unternehmen als potenziel-

lem Netzbetreiber abgeschlossen werden.

Die bloße Unzufriedenheit mit den bisherigen

Netzbetreibern allein ist jedoch kein ausrei-

chender Grund für einen Rückkauf der Netze

durch die Stadt. 

Kooperationsmodell
in Schleswig-Holstein:

Vor dem Hintergrund der auch in Schleswig-

Holstein bestehenden Situation des Aus-

laufens zahlreicher Konzessionsverträge

hat der dortige größte private Energie-

versorger, die E.ON Hanse AG, das Koope-

rationsmodell „Schleswig-Holstein Netz

AG“ entwickelt. Dieses Unternehmen be-

treibt rund 53 000 Kilometer Mittel- und

Niederspanungsnetze sowie rund 15 000

Kilometer Gas- und 7 500 Kilometer Kom-

munikationsnetze. Alle Kommunen, die

einen Wegenutzungsvertrag mit der

Schleswig-Holstein Netz AG geschlossen

haben, können bis zu einer Obergrenze

von 49,9 Prozent Anteile an dem Unter-

nehmen erwerben, erhalten eine Garan-

tiedividende und sind in den Aufsichts-

und Entscheidungsgremien vertreten.

Anteilseigner sind mittlerweile über 160

schleswig-holsteinische Kommunen sowie

die E.ON Hanse AG (mit 51,1 Prozent).

Politische Entscheidungsparameter

Nutzbarkeit für individuelle politische Ziele

Umwelt und Klimapolitik

Bürgerentscheide und öffentlicher Konsens

Erhalt und Schaffung von Arbeitsplätzen vor Ort

Lokale Wertschöpfung

Einfluss- und Gestaltungsmöglichkeiten der Kommune

Strukturpolitik

Relevanz für die Konzessionsentscheidung
Unbedeutend Durchschnittlich Sehr hoch

Quelle: Putz & Partner
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Seit Beginn der Diskussion hat unsere Han-

delskammer die Notwendigkeit der Schaf-

fung eines neuen kommunalen Energieunter-

nehmens in Hamburg infrage gestellt und

stattdessen vor Wettbewerbsverzerrungen

gewarnt (siehe Positionspapier vom 7. Mai

2009 als Anlage). Auf einem Energiemarkt

mit weit mehr als 100 Anbietern, dabei auch

private Energielieferanten mit einem Ange-

bot aus 100 Prozent regenerativ erzeugter

Energie, sind durch einen weiteren Anbieter

keine wettbewerbsbelebenden Effekte zu

erwarten. Wenn ein solches Unternehmen

finanziert durch den Staat an den Markt geht,

muss es sich aber zumindest an die Regeln

des fairen Wettbewerbs halten. Die Befürch-

tungen unserer Handelskammer, dass diese

verletzt werden, haben sich jedoch – wie

anhand der geschilderten vier „Sündenfälle“

– bestätigt. 

Für die Zukunft unterbreitet unsere Handels-

kammer daher folgende Empfehlungen: 

1. Eine Belebung des Wettbewerbs, von dem

auch Erzeugung und Vertrieb Erneuerbarer

Energien spürbar profitieren, hat sich

durch das Auftreten von Hamburg Energie

nicht ergeben. Die vier geschilderten

„Sündenfälle“ geben Hinweise darauf, dass

der Markteintritt des städtischen Unter-

nehmens Hamburg Energie die bereits

langjährig tätigen privaten Anbieter Markt-

anteile gekostet hat. Positive Preiseffekte

für private und gewerbliche Kunden sind

hingegen nicht zu beobachten. Sollte

Hamburg Energie auf Dauer mit privaten

Unternehmen um Kunden konkurrieren,

muss auch dauerhaft und konsequent

wettbewerbskonformes Verhalten sicher-

gestellt werden. Andernfalls wäre ein

Rückzug vom privaten Markt angezeigt.

2. Die Sicherstellung wettbewerbskonformen

Verhaltens schließt Quersubventionierung

durch hoheitlich tätige Unternehmen aus

und erfordert transparente Verhältnisse.

Aus diesem Grund sollten genaue Angaben

über die bisherige Finanzierung von Ham-

burg Energie und über die Verflechtung von

Hamburg Energie und Hamburg Wasser

veröffentlicht werden. Für die Zukunft soll-

te diese Verflechtung gelöst und Hamburg

Energie direkt an die stadteigene Vermö-

gensholding angebunden werden. 

3. Das Geschäftsmodell von Hamburg Energie

sollte künftig folgende Schwerpunkte haben:

• Die Förderung von innovativen Energie-

konzepten, zum Beispiel durch Gewähr-

leistung von Zwischen- oder Anschluss-

finanzierungen, sowie die operative Um-

setzung vormarktlicher Technologien.

Dabei sollte auch auf die Zusammenar-

beit mit den privaten Energieanbietern

gesetzt werden.

• Die Beratung von privaten Energiever-

brauchern zusammen mit der städti-

schen Energieagentur Hamea.

• Bündelung und Koordinierung der be-

reits bei öffentlichen Unternehmen

(Stadtreinigung Hamburg, Hamburger

Stadtentwässerung, SAGA/GWG) vor-

handenen Energieerzeugungskapazitä-

ten und -kompetenzen.

4. Die Freie und Hansestadt sollte sich nicht –

ob über Hamburg Energie oder anders – an

den Strom- und Gasverteilnetzen in

Hamburg beteiligen. Es gibt keine Indizien

dafür, dass die Versorgungssicherheit, die

Verbraucherpreise oder der Klimaschutz

dadurch verbessert werden könnten.

Vielmehr bestehen betriebliche, wirt-

schaftliche und vor allem haushaltspoliti-

sche Risiken. 

5. Die genannten Risiken gelten auch für die

Fernwärmenetze, die jedoch nicht durch

die Bundesnetzagentur reguliert werden,

sondern einer Missbrauchsaufsicht durch

die Kartellbehörden unterliegen. Bei der

Überlegung, ob sich die Freie und Hanse-

stadt an den Fernwärmenetzen beteiligen

sollte, muss sichergestellt werden, dass

geltende Liefer- und Abnehmerverträge

eingehalten werden. Gleichzeitig muss

5. Zusammenfassung/Empfehlungen
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sorgfältig analysiert werden, welche zu-

sätzlichen Möglichkeiten langfristig zu den

heutigen Einspeisequellen zur Verfügung

stehen und zu welchen Kosten. Das betrifft

auch deren Integration in die existierenden

Netze.

Aus den vorgenannten Gründen rät unsere

Handelskammer dem Senat der Freien und

Hansestadt Hamburg ab, sich an den Strom-

und Gasverteilnetzen in Hamburg zu beteili-

gen. Denn entscheidend ist nicht die Eigen-

tumsfrage an den Netzen, sondern die Sicher-

stellung des diskriminierungsfreien Zugangs

zu diesen, was zentrale staatliche Aufgabe

in diesem Zusammenhang ist.

Wie auch immer man zu den Auswirkungen

der Liberalisierung auf den Energiemärkten

steht: Die Rückverstaatlichung der Netze

lässt keine positiven Effekte für den Wettbe-

werb, für niedrigere Preise oder (noch) höhe-

re Versorgungssicherheit erwarten. Das Einzi-

ge, was man sicher sagen kann: Sie kostet den

Staat viel Geld, das er nicht hat.

Sollte der Senat sich jedoch aufgrund partei-

politischer Vorfestlegungen gemäß seinem

Wahl- und Arbeitsprogramm entgegen dieser

Empfehlung an den Netzen beteiligen wollen,

könnte das Schleswig-Holsteiner Modell (sie-

he Seite 21) genutzt werden: Der Energiekon-

zern behält dabei die Mehrheit der Anteile

und stellt den Betrieb sowie das nötige

Know-how sicher. Die Kommunen beteiligen

sich finanziell durch Erwerb von Gesell-

schafts-anteilen, werden am Gewinn betei-

ligt und sind im Aufsichtsrat vertreten.
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Position der Hamburger Wirtschaft zur Schaffung eines kommunalen
Energieversorgungsunternehmens („Hamburg Energie“)

(Verabschiedet am 7. Mai 2009 von Präsidium und Plenum der Handelskammer Hamburg)

Energie muss langfristig planbar, zu wettbewerbsfähigen Preisen, umweltschonend und sicher zur

Verfügung stehen. Diese Kernforderung haben die 13 IHK-Nord-Kammern bereits 2005 als ge-

meinsame Position zur Energieversorgung in Norddeutschland erhoben. Dieses Petitum wird un-

termauert durch eine Erhebung der IHK Nord aus dem Jahr 2008, in der dargelegt wird, dass bis

zum Jahr 2030 über 90 Prozent der heute bestehenden grundlastfähigen Kraftwerksleistung in

Norddeutschland vom Netz gehen werden. Die IHK Nord fordert daher ein strategisches Energie-

Konzept für Norddeutschland mit einem ausgewogenen Energie-Mix mit Anteilen konventioneller

Energie einschließlich Kernenergie und regenerativer Energie. Vor diesem Hintergrund nimmt die

Handelskammer Hamburg nach Beratung durch ihre Ausschüsse für Umwelt sowie Industrie &

Energie zu den Planungen zur Schaffung eines kommunalen Energieversorgungsunternehmens in

Hamburg wie folgt Stellung:

Ausgangslage
Der Hamburger Senat hat am 30. September 2008 die Gründung eines kommunalen Energiever-

sorgers unter dem Namen „Hamburg Energie“ angekündigt, der ein Angebot für atom- und kohle-

freien Strom auf den Markt bringen wird und damit einen klimapolitischen Beitrag für die Modell-

region Hamburg leisten soll. Das städtische Unternehmen Hamburg Wasser wurde beauftragt, ein

Konzept für die Erzeugung und Vermarktung von umweltfreundlicher Energie zu entwickeln. In ei-

nem weiteren Schritt soll die Übernahme insbesondere des Fernwärme- und des Gasnetzes durch

die Stadt oder ein städtisches Unternehmen untersucht werden. Damit soll eine Koordination der

Entwicklung der Strom-, Gas- und Fernwärmenetze unter klimapolitischen und wirtschaftlichen

Aspekten gewährleistet werden. Das Unternehmen „Hamburg Energie“ soll Mitte Mai 2009 ge-

gründet werden. Folgende Argumente sind für die Hamburger Wirtschaft entscheidend: 

1.Wettbewerbsbelebende Effekte für die gewerbliche Wirtschaft nicht zu erwarten
Durch die Schaffung eines kommunalen Energieversorgers tritt ein zusätzlicher Anbieter auf den

Hamburger Energiemarkt. Grundsätzlich können neue Marktanbieter den Wettbewerb verstärken

und zur Stabilisierung oder Absenkung von Preisen beitragen. Auf dem Hamburger Energiemarkt

können private Energieverbraucher heute allerdings zwischen mehr als 50 Energieanbietern und

Gewerbekunden zwischen mehr als 30 Energieanbietern auswählen – darunter auch zahlreichen

Anbieter mit 100 Prozent ökologisch erzeugtem Strom (laut Online-Preisvergleich des Verbrau-

cherportals Verivox, Stand: 6. März 2009). Die preissenkende Wirkung eines zusätzlichen Anbieters

für die gewerbliche Wirtschaft ist daher fraglich.

2. Rückkauf der Energienetze nicht zulasten des Hamburger Haushalts
Mit der Schaffung von „Hamburg Energie“ verbundenes strategisches Ziel ist die Prüfung des Rück-

kaufs des Strom-, Gas- und Fernwärmenetzes in Hamburg durch die öffentliche Hand (siehe oben).

Der Wert für das bestehende Gas- und Fernwärmenetz in Hamburg wird auf einen Betrag von deut-

lich mehr als eine Milliarde Euro geschätzt. Gleiches gilt für das Hamburger Stromnetz. Ein Rück-

kauf dieser Netze durch Steuermittel erscheint vor dem Hintergrund der aktuellen Haushaltsbelas-

tungen und des geplanten Konsolidierungskurses des Hamburger Haushalts nicht geboten.

Anlage
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3. Beitrag zur Grundlastversorgung fraglich
Ein Aufbau neuer Energieerzeugungskapazitäten ist grundsätzlich zu begrüßen. 

Eine verstärkte Nutzung von Kraft-Wärme-Kopplungs-Technologien (KWK) ist dabei klima-poli-

tisch, aber auch ökonomisch richtig. Die daraus resultierenden zusätzlichen Energiekapazitäten

tragen jedoch nicht zu einer Grundlastversorgung bei, wie sie zum Beispiel das Kraftwerk Moor-

burg leisten soll. Die Prüfung, ob ein zusätzliches Gas-(KWK-)Kraftwerk in Hamburg ökonomisch

wie ökologisch sinnvoll ist, muss unter anderem anhand der Parameter „marktgerechte Bau- und

Betriebskosten“, „Abhängigkeit von Energie-Importen“, „Beitrag zur Preisstabilität“ und „Beitrag

zur Energie(grundlast-)versorgung“ erfolgen. Private Kraftwerksbetreiber haben bisher von einem

solchem Vorhaben in Hamburg Abstand genommen. 

Bewertung
Vor dem Hintergrund der vorgenannten Aspekte erscheint das Vorhaben „Hamburg Energie“ nicht

geeignet, zu den energiewirtschaftlichen Zielen Versorgungssicherheit und wettbewerbsfähigen

Preisen einen maßgeblichen Beitrag für die Hamburger Wirtschaft leisten zu können. Der auf poli-

tischem Willen beruhende Ressourceneinsatz für Planung, Aufbau und Betrieb von „Hamburg

Energie“ muss sich jedoch an den genannten Kriterien für eine zukunftsweisende Energieversor-

gung messen lassen.

Für den Fall, dass der Hamburger Senat das Ziel der Schaffung eines kommunalen Energieversor-

gers dennoch weiter verfolgen sollte, müssen aus Sicht der Hamburger Wirtschaft folgende Krite-

rien eingehalten werden:

a. Marktgerechte Wettbewerbsbedingungen auch für öffentliche Versorger
Der Senat beabsichtigt, „Hamburg Energie“ unter dem Dach eines öffentlichen Hamburger Unter-

nehmens zu entwickeln. Bei der Konzeption von „Hamburg Energie“ ist sicherzustellen, dass eine

klare und transparente Trennung zwischen den öffentlichen Aufgaben des „Mutter“-Unterneh-

mens und dem privatwirtschaftlichen Handlungsfeld des Energieanbieters erfolgt. Die Trennung

sollte organisatorisch und finanztechnisch erfolgen, sodass die Energiepreise von „Hamburg Energie“

nicht durch Gebühreneinnahmen oder Ähnliches quersubventioniert werden. „Hamburg Energie“

muss sich wirtschaftlich selbstständig mit adäquaten Renditeerwartungen dem Markt stellen.

b. Rückkauf der Netze nur unter Marktbedingungen
Sollte der Rückkauf der Energienetze durch die Freie und Hansestadt Hamburg trotz der hohen

Investitionskosten als strategisches Ziel weiter verfolgt werden, muss sichergestellt sein, dass dies

unter Marktbedingungen geschieht. Dabei ist die Wirtschaftlichkeit vor dem Hintergrund der

Anreizregulierung, verbunden mit perspektivisch weiter sinkenden Netzentgelten, und ihren Effi-

zienzansprüchen vor einer solchen Übernahme sorgfältig zu prüfen.

c. Nutzung vorhandener Energieerzeugungskapazitäten bündeln
Bereits heute stehen durch öffentliche Unternehmen (Stadtreinigung Hamburg, Hamburger Stadt-

entwässerung, SAGA/GWG) relevante Mengen an Strom und Fernwärme aus Müllverbrennungs-

und Biogasanlagen, Blockheizkraftwerken, Windenergie- und Photovoltaikanlangen vor Ort zur

Verfügung. Die Bündelung dieser Kapazitäten unter einem gemeinsamen Dach von „Hamburg

Energie“ erscheint aus Synergie- und Vermarktungsaspekten sinnvoll.

Da aus Sicht der Hamburger Wirtschaft durch die Schaffung von „Hamburg Energie“ die gewünsch-

ten Effekte auf dem Energiemarkt nicht zu erwarten sind, fordert die Hamburger Wirtschaft den

Senat weiterhin auf, ein strategisches Konzept für eine sichere, langfristig planbare, umweltscho-

nende und wettbewerbsfähige Energieversorgung für Industriebetriebe, weitere Unternehmen und

Bürger unserer Stadt unter Einbeziehung von Energienutzern und -anbietern zu erstellen.

Hamburg, den 7. Mai 2009
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